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Parlamentarischer Vorstoss 

 

Vorstoss-Nr.: 202-2023 

Vorstossart: Motion 

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2023.RRGR.271 

  

Eingereicht am: 11.09.2023 

  

Fraktionsvorstoss: Nein 

Kommissionsvorstoss: Nein 

Eingereicht von: Gerber (Schüpfen, Die Mitte) (Sprecher/in) 

 
 

 Michel (Schattenhalb, SVP) 
Schär (Schönried, FDP) 
Baumann (Münsingen, EDU) 
Speiser-Niess (Zweisimmen, SVP) 

 
 

Weitere Unterschriften: 15 

  

Dringlichkeit verlangt: Ja 

Dringlichkeit gewährt: Ja 30.11.2023 

  

RRB-Nr.:  vom  

Direktion: Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion 

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Antrag Regierungsrat: Auswahl 

Kein autonomer Beschluss bei Fusion UPD mit PZM 

Der Regierungsrat wird beauftragt, die Fusionsverhandlungen zwischen UPD und PZM entlang 

folgender Leitlinien zu begleiten: 

1. Kein autonomer Beschluss der UPD und des PZM, sondern des Eigentümers (Kanton 

Bern). 

2. Auftrag an Regierungsrat, das Ergebnis der Fusionsverhandlungen in einem Bericht aufzu-

arbeiten und zu bewerten sowie auf der Basis des Berichts über das weitere Vorgehen zu 

entscheiden. 

3. Im Bericht sind insbesondere die Auswirkungen auf das Personal sowie die Kosten- und 

Ertragsstruktur (getrennt nach Universitäts- und Grundversorgungsbereich) zu ermitteln. 

4. Es ist im Weiteren aufzuzeigen, inwieweit die im Baurecht gehaltenen Immobilien nach der 

Fusion mittel- bis langfristig weiter benötigt werden und was mit allfällig nicht mehr benötig-

ten Immobilien passieren soll. 

5. Der Bericht des Regierungsrates ist dem Grossen Rat zu unterbreiten. 

Begründung: 

Die umfassende Antwort der Regierung zum Vorstoss 092-2023 «Spitalschliessungen − Jetzt 

braucht es eine Analyse durch den Regierungsrat» zeigt klar auf, dass die Fusion Inselspital-
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Universitätsspital Bern mit der Spital Netz Bern AG (SNB AG) Fragen aufgeworfen haben, die in 

der Gesellschaft und im Grossen Rat intensive Reaktionen ausgelöst haben. 

Eckwerte dazu: 

− Nur 43 Prozent der Mitarbeitenden Münsingen/Tiefenau bleiben in der Insel-Gruppe, dies per 

28. Juni; rund 550 Mitarbeitende werden die Gruppe also verlassen. 

− Bereits bei der Schliessung des Zieglerspital hat die Gruppe nur knapp die Hälfte der 600 

Mitarbeitenden in den eigenen Reihen halten können. Fazit: Die Insel-Gruppe hat bereits gut 

800 Fachkräfte verloren. 

− Wenn alle Fälle in die Universität verschoben werden, wird dies den Kanton aufgrund des 

höheren Tarifs wiederkehrend mit Steuern und Krankenkassenbeiträgen zusätzliche Millio-

nen kosten. 

Daraus sind folgende Lehren zu ziehen: 

Es ist offensichtlich: Eine enge Zusammenarbeit bzw. ein Zusammenschluss auf Augenhöhe 

zwischen Universität und Grundversorgung ist schwierig. Unterschiedliche Aufträge und Kultu-

ren sind entscheidend, ob ich als Fachperson in der Universität arbeiten will oder eben nicht.  

Verbesserungen bei der Aufgabenzuteilung in der Versorgungskette zwischen den beiden Part-

nern sind sicherlich möglich. Eine Fusion von UPD und PZM bietet jedoch keine automatische 

Gewähr für eine bessere Versorgung, eine gesicherte Finanzierung, einen behobenen Fachkräf-

temangel oder sanierte Gebäude. 

Daher sind das Versorgungsangebot sowie die Personal- und Immobilienstrategie im Bericht 

darzulegen. 

Die Meinung der betroffenen Verwaltungsräte ist zu ergänzen. Die politischen Behörden haben 

ihre Verantwortung wahrzunehmen, die Ergebnisse der Fusionsverhandlungen zu analysieren 

und zu entscheiden. 

Der Kanton ist zu 100 Prozent an der UPD AG und an der PZM AG beteiligt und muss daher 

umgehend das Heft in die Hand nehmen und die Fusion eng begleiten. 

Begründung der Dringlichkeit: Gemäss Information der beiden VP steht der Entscheid bereits am 6. November 2023 

an. Der Regierungsrat soll dazu am 20. Dezember 2023 informiert werden. Eine Information an den Grossen Rat steht 

nicht an. 

 

 

 
Verteiler 

‒ Grosser Rat 
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